
 

 

 
Gegenüberstellung der beabsichtigten Satzungsänderung 

S & T System Integrat ion & Technology Distr ibut ion AG 

zur Vorberei tung der ordentl ichen Hauptversammlung am 14.5.2009 

 
 
Änderung der Satzung in Punkt V. Abs 3:  

 

Aktuel le Text ierung 

Vorgeschlagene Text ierung 

gemäß 

Tagesordnungspunkt 8 

„Der Vorstand wird ermächtigt innerhalb von fünf 

Jahren ab Eintragung dieses Hauptversamm-

lungsbeschlusses in das Firmenbuch das Grund-

kapital  um insgesamt bis zu EUR 3,568.654,-- 

(Euro drei Mil l ionen fünfhundertachtundsechzig-

tausendsechshundertv ierundfünfzig) auf bis zu 

EUR 10,705.964,-- (Euro zehn Mi l l ionen sieben-

hundertfünftausendneunhundertv ierundsechzig) 

einmal oder in mehreren Tranchen durch Ausga-

be von bis zu 1,784.327 (eine Mi l l ion s iebenhun-

dertvierundachtzigtausenddreihundertsiebe-

nundzwanzig) auf Inhaber lautende Stückaktien 

tei lweise oder zur Gänze auch gegen Sacheinla-

gen jeweils unter tei lweisem oder gänzl ichem 

Ausschluss des Bezugsrechts der bisher igen 

Akt ionäre zu erhöhen, wobei der Bezugs-

rechtsausschluss im Rahmen einer Kapitalerhö-

hung gegen Bareinlagen nur zur Bedienung des 

Mitarbeiterbetei l igungsprogramms der Gesel l-

schaft oder dann zulässig sein sol l ,  wenn der 

Ausgabekurs der Akt ie um mindestens 20% 

(zwanzig Prozent) höher ist  als der durchschnit t -

l iche Börsekurs der Akt ie während der der Veröf-

fent l ichung des Berichts des Vorstands gemäß § 

171 Abs 1 AktG (Paragraf einhunderteinundsieb-

zig Absatz eins Akt iengesetz) vorangehenden 20 

(zwanzig) Börsentage, und den Ausgabekurs 

sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen 

mit dem Aufsichtsrat  festzusetzen. Der Aufsichts-

rat wird ermächtigt,  Änderungen der Satzung, die 

sich durch die Ausgabe von Akt ien aus dem ge-

nehmigten Kapital  ergeben, zu beschl ießen.“ 

„Der Vorstand wird ermächtigt,  

innerhalb von fünf Jahren ab 

Eintragung dieses Hauptver-

sammlungsbeschlusses in das 

Firmenbuch das Grundkapital  

um insgesamt bis zu EUR 

3,585.016,--  (drei Mil l ionen 

fünfhundertfünfundachtzigtau-

sendsechzehn) auf bis zu EUR 

10,755.050,--  (zehn Mil l ionen 

siebenhundertfünfundfünfzig-

tausendfünfzig) einmal oder in 

mehreren Tranchen durch Aus-

gabe von bis zu 1.792.508 (eine 

Mil l ion siebenhundertzweiund-

neunzigtausendfünfhundertacht) 

auf Inhaber lautende Stückakti-

en tei lweise oder zur Gänze 

auch gegen Sacheinlage, je-

wei ls auch unter tei lweisem 

oder gänzl ichem Ausschluss 

des Bezugsrechts der bisheri-

gen Akt ionäre zu erhöhen und 

den Ausgabekurs sowie die 

Ausgabebedingungen im Ein-

vernehmen mit dem Aufsichtsrat  

festzusetzen. Der Aufsichtsrat  

wird ermächtigt,  Änderungen 

der Satzung, die sich durch die 

Ausgabe von Aktien aus dem 

genehmigten Kapital  ergeben, 

zu beschl ießen.“ 

 



Ergänzung der Satzung in Punkt VII .  Abs 1:  

 

Aktuel le Text ierung 
Vorgeschlagene Text ierung gemäß 

Tagesordnungspunkt 9 

„Der Aufsichtsrat besteht aus mindes-

tens drei,  höchstens zehn Mitgl iedern. 

Die Mitgl ieder werden von der Haupt-

versammlung gewählt .   

Die Aufsichtsratsmitgl ieder werden, 

fal ls sie nicht für eine kürzere Funkti-

onsperiode gewählt  werden, für  die 

Dauer der gesetzl ich vorgesehenen 

Funktionsperiode bestel l t .   

Das Geschäftsjahr,  in dem gewählt 

wird, wird nicht mitgerechnet.   

Eine Wiederwahl ist  zulässig.“ 

„Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 

drei,  höchstens zehn Mitgl iedern. Die 

Mitgl ieder werden von der Hauptversamm-

lung gewählt .  

Wahlen in den Aufsichtsrat sowie den 

Widerruf der Bestel lung zum Aufsichtsrat  

beschl ießt die Hauptversammlung mit  

einer Mehrheit  von drei  Viertel  der abge-

gebenen St immen. 

Die Aufsichtsratsmitgl ieder werden, fal ls 

sie nicht für  eine kürzere Funktionsperio-

de gewählt  werden, für die Dauer der ge-

setzl ich vorgesehenen Funkt ionsperiode 

bestel l t .  

Das Geschäftsjahr, in dem gewählt  wird,  

wird nicht mitgerechnet.  

Eine Wiederwahl ist  zulässig.“ 

 
 
 
 
Streichung bzw. Änderung des Abs. 9 des Punktes IX. der Satzung: 

 

Aktuel le Text ierung 

Vorgeschlagene Text ierung 

gemäß 

Tagesordnungspunkt 10 

Text ierung in eventu 

gemäß 

Tagesordnungspunkt 11 

„Soferne das Gesetz oder 

die Satzung nicht zwingend 

eine andere Mehrheit  vorse-

hen, beschl ießt die Haupt-

versammlung mit einfacher 

Mehrheit  der abgegebenen 

St immen. 

In den Fäl len, in denen eine 

Kapitalmehrheit  erforderl ich 

ist,  ist  ebenfal ls diese 

Mehrheit  des bei der Be-

schlussfassung anwesenden 

Grundkapitals erforder l ich.“ 

Ersatzlose Streichung des 

Abs. 9 des Punktes IX. der 

Satzung. 

„Soferne das Gesetz oder 

die Satzung nicht zwingend 

eine andere Mehrheit  vorse-

hen, beschl ießt die Haupt-

versammlung mit einfacher 

Mehrheit  der abgegebenen 

St immen. 

In den Fäl len, in denen eine 

Kapitalmehrheit  erforderl ich 

ist ,  ist  ebenfal ls diese 

Mehrheit  des bei der Be-

schlussfassung vertretenen 

Grundkapitals erforder l ich.“ 
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